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Einsetzungsverfügung für eine Ombudsperson  
als Ansprechpartner/in der Schülervertretungen 

 
Am 11. März 1999 wurde erstmals die Einsetzungsverfügung für eine Ombudsperson als An-
sprechpartner/in der Schülervertretungen ausgefertigt. 
 
Zum 01.12.2009 wird in das Ehrenamt der Ombudsperson für die SchülerInnenkammer eine 
neue Person berufen. 
 
Die Ombudsperson hat folgende Aufgaben: 
 Sie ist Ansprechpartner/in und Berater/in der gewählten Schülervertreterinnen und Schü-

lervertreter und ihrer Gremien in allen die Wahrung ihrer schulgesetzlich verankerten Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte betreffenden Angelegenheiten, soweit es sich nicht 
um Angelegenheiten der SchülerInnenkammer handelt, für die die Präsidialabteilung zu-
ständig ist. 

 Sie ist Beschwerdestelle für Schülervertreterinnen und Schülervertreter, die ein mit ihrem 
Amt verbundenes Recht verletzt sehen. 

 Sie kann von Schülervertreterinnen und Schülervertretern bei aktuellen Konflikten mit Drit-
ten als Vermittler/in eingeschaltet werden. 

 Sie ist verpflichtet, den Grundsatz der Vertraulichkeit zu beachten und zu wahren. 
 Sie informiert die Leitung der Schulaufsicht (B 2) über Konflikte, die sich aus der Wahr-

nehmung von Mitwirkungsrechten ergeben haben. 
 Sie führt regelmäßig einen Erfahrungsaustausch mit dem Vorstand der SchülerInnenkam-

mer durch. 
 Sie ist Mitglied der ständigen Arbeitsgruppe „Arbeitsgruppe SchülerInnenkammer / Bil-

dungsbehörde“, bestehend aus dem Vorstand der SchülerInnenkammer und Vertretern der 
Behörde für Schule und Berufsbildung. Die Arbeitsgruppe dient der Verbesserung der 
Kommunikation und Information zwischen den Schülervertreterinnen und Schülervertretern 
und der Behörde für Schule und Berufsbildung, erarbeitet Konzepte der Schülerforen und 
unterstützt deren Vorbereitung. 

 Sie nimmt auf Einladung im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten an Sitzungen der Schü-
lerInnenkammer, der Kreisschülerräte sowie an Schülervollversammlungen teil. 

 Sie berichtet schriftlich einmal jährlich über ihre Tätigkeit. Sie leitet den Jahresbericht zeit-
gleich und vertraulich an die Leitung der Schulaufsicht (B 2) und an die „Arbeitsgruppe 
SchülerInnenkammer / Bildungsbehörde“. Die Arbeitsgruppe berät diesen Jahresbericht, 
anschließend erhalten die Vorstände der Elternkammer und der Lehrerkammer den Jah-
resbericht zur Kenntnis. Nach der Beratung in der Arbeitsgruppe wird der Jahresbericht 
von der Ombudsperson über die Presse der Öffentlichkeit vorgestellt und den Schulen zur 
Kenntnis gegeben. 

 Mit den Aufgaben der Ombudsperson wird Herr Holger Gisch für zwei Jahre (2009 bis 
2011) betraut. 

 Die Ombudsperson ist zu erreichen unter  
 Tel:0172-4382577 
 Holger.Gisch@BSB.Hamburg.de 
 Hamburger Str. 41, 22083 Hamburg. 
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